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Herausforderung Kinderschutz -  
Die Dimension in allen Bereichen 
ernst nehmen  



In den letzten 5 Jahren hatte der Autor (Arbeitsgruppenleiter) 

 

• Forschungsförderung von EU, DFG, BMG, BMBF, BMFSFJ, Länder-
sozialministerien, Landesstiftung BaWü, Päpstliche Universität 
Gregoriana, Caritas, CJD 

• Reisebeihilfen, Vortragshonorare, Veranstaltungs- und Ausbildungs-
Sponsoring von DFG, AACAP, NIMH/NIH, EU, Goethe Institut, Pro 
Helvetia, Adenauer-, Böll- und Ebert-Stiftung, Shire, Fachverbände 
und Universitäten sowie Ministerien 

• Keine industriegesponserten Vortragsreihen, „Speakers Bureau“  

• Klinische Prüfungen und Beratertätigkeit für Servier, BMBF, Lundbeck 

• Mindestens jährliche Erklärung zu Conflicts of Interest gegenüber der 
DGKJP und AACAP und APK (stellvertretender Vorsitz) 

• Kein Aktienbesitz, keine Beteiligungen an Pharmafirmen 

Offenlegung möglicher Interessenkonflikte 



5% 

8% 

63% 

1% 
8% 

15% 

Industrie, sonstige Stiftungen, sonstige Bundesmittel

DFG/SFB EU Länderministerien

Verausgabte Drittmittel der letzten 5 Rechnungsjahre: 
Prozentuale Aufteilung 
 

Verausgabte Drittmittel 



Projekte mit Bezug zum 
Themenbereich Kinderschutz 

55% 

45% 

Projekte mit Bezug zum Kinderschutz Projekte ohne Bezug zum Kinderschutz

Prozentualer Anteil von Projekten mit Bezug zum Themenbereich 
Kinderschutz an den verausgabten Drittmitteln der letzten 5 
Rechnungsjahre: 
 



Einleitung: 

Skandalfälle sind nur die Spitze des Eisbergs 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen Ziel 16.2 

Verbesserung der Sensitivität -  

Beispiel: Die Medizinische Kinderschutzhotline 

 WHO lobt die Medizinische Kinderschutzhotline als 
Positivbeispiel 

Opferstereotype vermeiden 

Effektive Frühinterventionen und Therapien 
 zugänglich machen 

Ungelöste Antagonismen zwischen Strafverfolgung  

und helfendem Zugang 

Modell „Gute Kinderschutzverfahren“ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gliederung 



Sexueller Missbrauch in Institutionen:    

- Beispiel Katholische Kirche 

- 2010 als Wendepunkt 

- Betroffene haben wesentlichen Anteil an der 
gesellschaftlichen Thematisierung  

- Dunkelfeld ist deutlich größer als administratives Hellfeld 

- Sexueller Missbrauch in Internaten und Heimen 

Fehlerlernen aus aktuellen Skandalfällen am Beispiel Staufen 
und Lüdge 

- Mütter als Täterinnen 

- Pflegekinder als vulnerable Population ähnlich wie Heimkinder 

- Digitalisierung, Darknet – Vernetzung der Täter (Lüdge, Stufen 
und vor allem Bergisch Gladbach) 

Fazit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gliederung 



 Skandalfälle sind nur die Spitze des 
Eisbergs 

Einleitung 



 

 

Sexueller Missbrauch und Kinderschutz in historischer Perspektive 8 

Kinderschutzorganisationen entstehen  
Skandalisierung als Voraussetzung für Mobilisierung und 
Ausformulierung einer moralischen Agenda 
 
 
 

• Mary Ellen McCormac (1864-1956) 

• 1874: Society for the Prevention of 
Cruelty to Children, New York 

 

 

(Grafik zitiert nach Eckhardt 1998, S. 9; in Fegert, 
Fangerau, Ziegenhain, 2010, S. 38) 
 

Der Fall Mary Ellen 



 
Michael King  
„Moral Agendas for Children‘s Welfare“ (1999):  
 

 
„In categories of agenda it is not 
individuals, but social systems 

which are being unjust to children.“ 
 

Agenda-Setting durch 
Kinderschutzdebatten 



Fall Staufen 



Fall Lüdge 



Fall Yağmur 



Die Dimension wahrnehmen 

• Medial skandalisierte und breit diskutierte Fälle lösen häufig 
eine emotionale Distanzierung aus, da der Eindruck entsteht, 
diese Fälle seien ein singuläres, extrem selten vorkommendes 
Ereignis 

• Dimension von Vernachlässigung, Misshandlung und 
Missbrauch an Kindern ist aber riesig 
• Der alltägliche Missbrauch ist der Skandal! 

Herausforderungen an die Praxis: 
• Bessere Wahrnehmung des Dunkelfelds 
• Bereitstellung adäquater Hilfen (SER: SGBXIV; SGB V, SGB VIII 

und SGBIX) für alle Betroffenen 
• Lösungsvorschläge müssen der Dimension gerecht 

werden. 

 

 

 

 



13,9% 

7,6% 

2,3% 

0,017% 

Witt et al. (2017)  
Bundeskriminalamt (2017) 

Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 im 
Vergleich zu  Daten aus Witt et al. (2017) 



Ergebnisse CTQ 
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Misshandlungs-und Vernachlässigungserfahrungen 





Definition - derzeit keine einheitliche 
interprofessionelle Definition in Deutschland 

Grundlegende Voraussetzung, Definition von Formen der Kindes-
misshandlung um „Case Flow“ und Zusammenarbeit an den Schnitt-
stellen evaluieren und verbessern zu können 

 



• Wetzels (1997): N=3.289, Alter: 16 – 59 Jahre 

• Stadler et al., (2012a): N= 11.428, Alter: 16-40 Jahre  

 

Vergleichsstudie: 

• Stadler et al., (2012b): Substichproben aus beiden 
Populationen 

• Daten 1992: N= 2.098, Alter 16-40 Jahre (M= keine Angabe) 

• Daten 2011: N= 9.175, Alter 16-40 Jahre (M=27) 

• Nur Teilnehmer mit deutscher Staatsbürgerschaft 

 

• KJP Ulm 2018: N=2.516, Alter: 14 – 91 (M=48) 

• N=851, Alter 16-40 Jahre (M=28,5) 

• Mit deutscher Staatsbürgerschaft  

Erhebungen zu sexuellem Missbrauch 
mit kriminologischen Definitionen 

Studien des KFN 



Ergebnisse: KFN 1992 vs. KFN 2011 
vs. KJP 2018 
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Missbrauch mit Körperkontakt (Schutzaltersgrenze <16 Jahren) 



Extrapolationen der Prävalenzstudien 

KFN 1992: 6,1% 
• Bei 30.087.499 Personen zwischen 16 und 40 

Jahren, wären dies ca. 1.835.000 Betroffene 

 

2011: 4,% 
• Bei 23.473.656 Personen zwischen 16 und 40 

Jahren, wären dies ca. 939.000 Betroffene 

 

2018: 6,3% 
• Bei 24.693.248 Personen zwischen 16 und 40 

Jahren, wären dies ca. 1.555.000 Betroffene 

 

 

 



Polizeiliche Kriminalstatistik 

1992:  

• § 176 StGB: 16.442 Fälle 

 

2011:  

• § 176 StGB: 12.623 Fälle 

 

2018:  

• § 176 StGB: 12.321 Fälle 

 

 

 



Mehr Material zur Einordnung von 
Prävalenzzahlen frei downloadbar unter: 

https://capmh.biomedcentral.com/ 
https://beauftragter-
missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemi
tteilungen/Expertise_H%C3%A4ufigkeitsangab
en.pdf 

https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/Expertise_H%C3%A4ufigkeitsangaben.pdf
https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/Expertise_H%C3%A4ufigkeitsangaben.pdf
https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/Expertise_H%C3%A4ufigkeitsangaben.pdf
https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/Expertise_H%C3%A4ufigkeitsangaben.pdf
https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/Expertise_H%C3%A4ufigkeitsangaben.pdf


Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen Ziel 16.2 



UN Road to Dignity by 2030:                   Post 2015 
Agenda 

Nach den Millennium Goals der UN: 
nachhaltige Entwicklungsziele  SDG  



Nachhaltige Entwicklungsziele  
der UN 

The Road to Dignity by 2030 

Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet 

 



Post 2015 Unicef Paper: WORLD FIT 
FOR CHILDREN 

 „… weil Gewalt gegen Kinder ein universelles Phänomen ist, müssen 
Investitionen in den Schutz von Kindern vor Gewalt, Ausbeutung und 
Missbrauch global Priorität haben.“ 



Entwicklungsziele der UN 

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all 
forms of violence and torture against children 



Sustainable Development 
Goal (SDG) 16.2  Indikatoren: 

Ziel Indikatoren 

16.2  

  

End abuse, exploitation, 

trafficking and all forms of 

violence against and torture of 

children  

  

16.2.1 

  

Proportion of children aged 1-17 years who 

experienced any physical punishment and/or 

psychological aggression by caregivers in the past 

month  

16.2.2 

  

Number of victims of human trafficking per 100,000 

population, by sex, age and form of exploitation  

16.2.3 

  

Proportion of young women and men aged 18-29 

years who experienced sexual violence by age 18  

Deutsche Übersetzung 

16.2  

  

Beendigung von Missbrauch, 

Misshandlung, Ausbeutung, 

Menschenhandel und aller 

Formen von Gewalt gegen 

Kinder und Folter von Kindern 
 

Deutschland > 10 % (nach Witt 

et al.,2017 und Witt et al. 

submitted) 
 

16.2.1 

  

Anteil an Kindern zwischen einem und 17 Jahren, die 

körperliche Bestrafung und/oder psychische 

Aggression durch Bezugspersonen im letzten Monat 

erfahren  

16.2.2 

  

Anzahl an Opfern von Menschenhandel pro 100.000 

Einwohnern, aufgeteilt in Geschlecht, Alter und Form 

der Ausbeutung  

16.2.3 

  

Anteil an jungen Frauen und Männern zwischen 18 

und 29 Jahren, die sexuelle Gewalt vor dem 18. 

Lebensjahr erfahren haben  



Familie & Kinder: Fehlanzeige 



Ergebnisse und Empfehlungen der Teilnehmenden zur Weiterentwicklung der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie: Prof. Jörg Fegert -  
Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen am Bundesministerium für 

Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit empfiehlt  
Änderungen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 



Verbesserung der Sensitivität -  
Beispiel: 
Die Medizinische Kinderschutzhotline 
 



• Belastende Kindheitserlebnisse haben ernste, weitreichende (z.T. 
lebenslange ) Konsequenzen 

• Erlebte Kindesmisshandlung hat Einfluss auf die Bildungs- und 
Berufsaussichten, Lebensqualität und Gesundheit 

In Europa: 

• 18 Millionen Kinder von sexuellem Missbrauch 
betroffen 

• 44 Millionen Kinder von körperlicher Misshandlung 
betroffen 

• 55 Millionen von psychischer Misshandlung betroffen 

 90 % aller Misshandlungsfälle werden in den 
Institutionen nicht wahrgenommen 

WHO: European report on preventing 
child maltreatment 

(2013) 



Die Medizinische Kinderschutzhotline, 
anonyme Fachberatung im Einzelfall 

•Bundesweit 

•Kostenfrei 

•Rund um die Uhr erreichbar 

 

 

 

 

 

Gefördert vom: 



Ziel „Übersetzung“ 

Medizin –Jugendhilfe 
Jugendhilfe -Medizin 



Übersicht 

•Gefördert vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) 

 

•Aktuelle Förderperiode: 01.10.2016 – 
30.09.2021 

 

 

 

Gefördert vom: 



Übersicht Meilensteine 

2016 2017 2018 2019 

10/2016 
Projektstart 

02/2017 
1. Beiratstreffen 

04/2017 
Start 
Pilotbetrieb 
in Berlin, 
Branden- 
burg und 
Baden- 
Württemberg 

07/2017 
Start des deutsch- 
landweiten Regel- 
betriebs 
Pressekonferenz  
mit Frau Dr. Barley 

09/2017 
1. Fachkonferenz 
2. Beiratstreffen 

07/2018 
Vorortbesuch von 
Frau Dr. Giffey 

09/2018 
2. Fachkonferenz 

01/2019 
Zusage für Verläng- 
erung bis 09/21 

11/2017 
1. Kitteltaschenkarte 

08/2019 
Antragstellung Er- 
Weiterung der  
Beratung 

WHO nennt Hotline 
als Positivbeispiel 

05/2019 
Positive externe 
Evaluation 
durch das DJI 
Fachgespräch 
3. Beiratstreffen 



DRK Kliniken Berlin | Westend: 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Universitätsklinikum Ulm: 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ 
Psychotherapie 

Universitätsklinikum Freiburg: 
Institut für Rechtsmedizin 

Struktur 



Teamstruktur 

Kinder- und 
Jugend-

psychiatrie 
Rechtsmedizin Pädiatrie 

Fachärztlicher Hintergrunddienst 24/7 

Aktuell 9 Beraterinnen und Berater 
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Geschlechterverhältnis 
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Geschlecht männlich weiblich



Misshandlungsform 

31,9% 

13,1% 

31,6% 

25,8% 

12,8% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Körperliche Misshandlung

Emotionale Misshandlung

Sexueller Missbrauch

Vernachlässigung

Mehrere Formen



Besteht wegen diesem Fall Kontakt zu anderen 
Akteuren im Kinderschutz? 

20% 

80% 

ja Nein

Vernetzung 



WHO lobt die Medizinische 
Kinderschutzhotline als Positivbeispiel 



Medizinische Kinderschutzhotline: 
Ein Positiv-Beispiel 



Medizinische Kinderschutzhotline: 
Ein Positiv-Beispiel 



Opferstereotype vermeiden 



Unterschiedliche Verläufe verlangen 
unterschiedliche Hilfekonzepte 

•Sexueller Missbrauch kann in allen Altersgruppen 
erhebliche psychische und physische Folgen nach sich 
ziehen 

•ABER: zwischen einem Viertel und einem Drittel der 
Betroffenen ist resilient und zeigt keine 
behandlungsbedürftige Störung 

•Keine Automatismen der helfenden Reaktionen auf 
sexuellen Missbrauch 

• Individuelle Fälle verlangen nach einer individuellen 
Diagnostik und individuellen Hilfekonzepten. 

 



Kindheits-Traumata 

Akute 
Belastungsstörung 

Normale Entwicklung 
(Resilienz) 

• PTBS, Bindungsstörungen 

• Depression 

• Suizidalität + Risikoverhalten 

• Substanzmissbrauch 

• Körperliche Erkrankungen 
(Adipositas, Herz-Kreislauf,…) 

• Transgenerationale Weitergabe 
(Opfer => Täter) 

Fergusson et al. 1996, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.35: 1365-1374 
Felitti et al. 1998, Am J Prev Med. 14: 245-258  
Houck et al. 2010, J Ped. Psychol, 35: 473-483  
Irish, Kobayashi & Delahanty 2010, J Ped Psychol 35: 450-461 
Oswald, Heil & Goldbeck, J Ped Psychol. 2010, 35: 462-472 
Pears & Capaldi 2001, Child Abuse and Neglect 25: 1439-1461 
u.v.m. 

Traumafolgestörungen 



Nicht nur psychische Langzeitfolgen der 
Kindesmisshandlung 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

0 1 2 3 4 5

Anzahl der erfahrenen Misshandlungsarten  

Teilnehmer mit Adipositas (%) *** Teilnehmer mit Krebserkrankung (%) *** 

Teilnehmer mit Bluthochdruck (%) *** Teilnehmer mit Herzinfarkt (%) ** 

Teilnehmer mit COPD (%) ** Teilnehmer mit Schlaganfall (%) *** 

Teilnehmer mit Diabetes (%) *** 

OR 

Krebserkrankung 1,26 

Bluthochdruck 1,17 

Herzinfarkt 1,28 

COPD 1,48 

Schlaganfall 1,31 

Diabetes 1,24 

Clemens, ..., Fegert: Eur J 
Psychotraumatol, 2018 



“Much of what is recognized as common in adult medicine is 
the result of what is not recognized in childhood” 
Vincent Felitti, 2002 

• Weitreichende psychische, somatische und 
sozioökonomische Folgen von Kindesmisshandlung 

• Kindesmisshandlung in allen medizinischen Bereichen 
relevant  

Ärztinnen und Ärzte: zentrale Rolle im Kinderschutz 

 

 

 

 

 

 

Folgen Kindesmisshandlung 



Resilienz und Kindesmisshandlung: 
Sexueller Missbrauch 

• Systematisches Review  

• 340 Studien identifiziert 

• 37 Studien analysiert 

 

ca. 1/3 



CANMANAGE (BMBF): 
Akute Fälle aus der Jugendhilfe 

34% 

66% 

Resilient

mit
psychischen
Auffälligkeiten

 Etwa 1/3 bleibt resilient (N=69) 

CANMANAGE: Missbrauchsfolgen 



Traumafolgekostenstudie: Tangible 
Kosten der Traumatisierung 

• Gesundheitskosten, Kosten der Kinder- und Jugendhilfe, 
Ausbildungsförderung, Wertschöpfungsverlust etc.:  

• 335.421€ (pro Betroffenem für den Zeitraum 
zwischen dem 15.-65. Lebensjahr) 

• 6.708€ Traumafolgekosten pro Fall/Jahr 

• Jährliche Kosten für die deutsche Gesellschaft durch 
Folgen von Kindesmisshandlung/-missbrauch und 
Vernachlässigung: 11 Mrd. € 

• 134,54€ an Traumafolgekosten trägt jeder                             
Bundesbürger jährlich. 

• Nur fassbare Kosten, nicht der erlebte Verlust an 
Lebensqualität und die reduzierte Teilhabe Betroffener  
an der Gesellschaft! 

 

 



Ärzteblatt 2018 

Bilder und Metaphern reflektieren  
 



Kommentar Deutsches Ärzteblatt | Jg. 
115 | Heft 23 | 8. Juni 2018 

Sensibilität im Umgang mit Sprache: 

Metaphern und Bilder 

• „Seelenmord“ 

• „Für ein Leben geschädigt …“ 

• Darstellung von zerstörten Puppen oder 
Teddybären als Bildmetapher 

Heilberufliche Ethik:  

• Kein therapeutischer Nihilismus 

• Therapeutisches Ziel: Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und 
Zurechtkommen im Alltag 

• „DAZUGEHÖREN“ 



Bebilderung von Artikeln und Berichten über 
sexuellen Missbrauch: kaputte Puppen- und 
Teddy-Motive 

Westfälische Nachrichten 30.01.2019 SWR 2, 13.12.2013 

BDKJ, 25.09.2018 Stuttgarter Nachrichten, 17.04.2018 



„Seelenmord“ 



Süddeutsche Zeitung 
Freitag, 16. August 2019, Nr. 188, S. 8 

„Ich wurde als Kind von 
meinen Vater missbraucht. 

Und ja, man vergisst es nicht. 
Aber ich führe ein gutes 

Leben. Und manchmal habe 
ich mich gefragt, was stimmt 
mir nicht, da ich mich nicht, 

mehr als Opfer fühle.  Ich 
habe es sogar geschafft mit 

meinen Vater als er gestorben 
ist, mit ihm Frieden zu 

schließen. Darum danke für 
diesen Artikel.“ 

 

 

Zuschrift einer Betroffenen auf ein Interview 
(Zitat mit persönlich erteilter Einwilligung)  



Effektive Frühinterventionen und Therapien 
 zugänglich machen 



Therapeutische Interventionen 

• Es gibt sehr wirksame traumatherapeutische Interventionen für 
Kinder und Jugendliche  (große Effektstärken in zahlreichen Studien) 

• Derzeit erhalten über 60% der Kinder mit therapiebedürftiger Symptomatik 
nach sexuellem Missbrauch keine traumaspezifische Therapie in Deutschland 
(Münzer et al. 2015) 

• Wichtig: sozialen Ausschluss und die Entwicklung von Angst und Vermeidung 
früh angehen, damit keine starken Sekundärfolgen entstehen. 

• Frühinterventionen haben große Bedeutung  

• Diese müssen auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sein 

• Bei Kindern und Jugendlichen Einbezug unterstützender Erwachsener 
notwendig 

• Derzeit in Deutschland Reform des sozialen Entschädigungsrechts  

 

 



Ungelöste Antagonismen zwischen Strafverfolgung  
und helfendem Zugang 



Komplexe Verfahrenszugänge für 
betroffene Kinder und Sorgeberechtigte 
kaum zu durchschauen 



Unterschiedliche Grundprinzipien, Ausgangsfragestellungen und 
Gewichtung von Irrtumstoleranzen 

„In dubio pro reo“ vs. Kindeswohlmaxime „best interests of the child“ 

 

Strafrecht versus Familienrecht: Grundprinzipien 
in verschiedenen Kontexten berücksichtigen 

Strafrechtlicher Kontext Familienrechtlicher Kontext 

• Fokus Täter*innen, 
Wahrheitsfindung 

• Abklärung und Ausschluss einer 
Kindeswohlgefährdung 

• primär Spezifität  • primär Sensitivität 

• d.h. möglichst nur gesicherte 
Einzeltaten beschreiben  

• d.h. möglichst alle 
Kindeswohlgefährdungen 
erkennen 

• Risiko falsch negativer Ergebnisse • Risiko falsch positiver Ergebnisse 

Retrospektiv möglichst exakte 
Bewertung von Aussagen zu 

Einzeltaten 

Prognosefrage 



wenig falsch negativ wenig falsch positiv 

Prognosefrage 
Kindeswohlgefährdung 

Exakte Beschreibung 
von einzelnenTaten und 

Tatfolgen 

Hilfebedarf Sicherheit 

Der Wunsch nach einem optimalen Vorgehen 
und die Interdependenz der Fehler 

Sensitivität Spezifität 

Kindeswohlmaxime, 
best interests of the child 

in dubio pro reo 



Glaubhaftigkeitsbegutachtung 

• Wurde nach einem Urteil des BGH in Strafsachen 
vom 30.07.1999 (BGH 1 StR 618/98) nach den 
Wormser Prozessen zur Norm als 
Vorgehensweise bei der strafrechtlichen 
Begutachtung der Aussagen von kindlichen 
Opferzeugen erhoben. 

• … ist eine qualitative kriterienorientierte 
Textanalyse. 

 

Ausgangspunkt: Aussage des Kindes ist nicht wahr  
Sogenannte „Nullhypothese“ 



Sog. „Nullhypothese“ wird häufig 

als Misstrauen erlebt 

 
 

„Könnte dieses Kind mit den gegebenen individuellen Voraussetzungen unter den 
gegebenen Befragungsumständen und unter Berücksichtigung der im konkreten Fall 

möglichen Einflüssen von Dritten diese spezifische Aussage machen, ohne dass sie 
auf einem realen Erlebnishintergrund basiert?“  

      (Volbert 1995) 



Glaubhaftigkeitsbegutachtung:  

Kritik von Betroffenen 



Anwendung von empirisch überprüften 
Interviews  

• In anderen Ländern z.B. in Island ist die Anwendung empirisch 
überprüfter Interviews (NICHD-Interview, RATAC-Interview) Standard 

• Bei der Verabschiedung der deutschen Kinderschutzleitlinie war die 
Nutzung dieser Methoden Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen 

• Evidenz für diese Interviews ist zwar hoch, wurde aber nur in einem 
anderen Rechtskontext untersucht  

• In Befragungen sollten entwicklungspsychologische Prinzipien generell 
berücksichtigt werden 

• Es besteht ein erheblicher Trainingsbedarf bei vernehmenden 
Personen z.B. bei Polizei und Justiz.  

• Es erfolgt derzeit in der Regel keine gleichzeitige Analyse 
des Hilfe - Bedarfs der Betroffenen 

 

 

 

 



Aussagemöglichkeiten von Kindern 

Wenn Kinder es schaffen sich 
anzuvertrauen: 

• Entstehungszusammenhang der Aussage 
dokumentieren  

• Aussagen möglichst wörtlich widergeben  

• Nicht interpretieren 

• Gespräch am Laufen halten, aber nicht 
suggestiv nachfragen 



Vertrauliche Befundsicherung 

• Derzeit in Deutschland völlig heterogenes Vorgehen in Bezug auf die 
vertrauliche Befundsicherung nach sexuellen Übergriffen zum Beispiel 
bei Jugendlichen  

• In einigen Bundesländern rechtsmedizinische Untersuchungen nur 
mit Einwilligung der Personensorgeberechtigten  

• Dies hält manche Jugendliche davon ab von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen  

• Befunde werden nicht entsprechend den veränderten 
Verjährungsfristen bei Jugendlichen so lang asserviert, dass sie 
tatsächlich bei einer rechtlich möglich späten Strafanzeige verwertet 
werden können.  

• Signal hat aus der Sicht der Fachberatung auf diese eklatanten Defizite 
hingewiesen. 

 

 



BMFSFJ BMJ 

Ziel der LL: Vertuschung von 
Missbrauchsfällen durch möglichst 
frühzeitige Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden zu verhindern  
 
Die LL geben sehr konkret vor, wann und 
wie im Falle des Verdachts die 
Strafverfolgungsbehörden 
einzuschalten sind. 
Das „Ob“ einer Strafanzeige steht in 
diesen Leitlinien nicht zur Debatte. 

Leitlinien zur Prävention und Intervention 
sowie zur langfristigen Aufarbeitung und 

Initiierung von Veränderungen nach 
sexualisierter Gewalt durch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Institutionen 

Leitlinien zur Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden 

Ziel der LL: Entwicklung von Maßnahmen zur 
Intervention bei und Prävention von 
Machtmissbrauch 
 
Entwickelt werden sollen … 
1. präventive Maßnahmen,  
2. ein Handlungsplan zur Intervention  
3. Handlungsleitlinien zur langfristigen 
Aufarbeitung und organisatorischen 
Veränderung in Fällen von sexualisierter 
Gewalt 

Zwei sich widersprechende Leitlinien des 
Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch 



Stufe 1 

Stufe 3 

Stufe 2 

Prüfung der eigenen 
fachlichen Mittel zur 
Gefährdungsabschätzung 
und Gefährdungsabwehr 

Mitteilung an das Jugendamt 
(Befugnis) wenn: 
• Tätigwerden dringend  

erforderlich ist 

• Personensorgeberechtigte   

• nicht bereit oder nicht in  
•  der Lage sind, an 

Gefährdungseinschätzung 
• oder Abwendung  der   
•     Gefährdung mitzuwirken 
 

Insoweit erfahrene 
Fachkraft 

Wenn Tätigwerden des Jugendamtes zur Gefahrenabwendung erforderlich 

Befugnisnorm im Bundeskinderschutzgesetz: 
Gestuftes Vorgehen im Rahmen der 
Güterabwägung 

Hinwirken auf die aktive 
Inanspruchnahme von Hilfen 
durch die Personensorge-
berechtigten 

Bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung:  



Evaluation Bundeskinderschutzgesetz 

• Ergebnisse: 

• Zusammenarbeit zwischen Medizin und 
Jugendhilfe ist noch deutlich 
verbesserungsfähig 

• Insoweit erfahrene Fachkraft wird kaum in 
Anspruch genommen obwohl Bedarf an 
Beratung besteht 

• „Unterschiedliche Sprache“ zwischen 
Jugendhilfe und Medizin 

• Zeitliche Bedarfe und Dringlichkeiten stimmen 
nicht überein 

 

Für den medizinischen Bereich ist ein spezifisches 
Beratungsangebot notwendig.  



Modellprojekt „Gute Kinderschutzverfahren“ 



Modellprojekt „Gute 
Kinderschutzverfahren“ 

Projektkonsortium 

 

 

 

Prof. Dr. Jörg M. Fegert 
Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/ 
Psychotherapie Ulm 

Prof. Dr. Eva 
Schumann  
Lehrstuhl für Deutsche 
Rechtsgeschichte und 
Bürgerliches Recht, 
Juristische Fakultät 
Göttingen 

Dr. Heinz Kindler  
Deutsches 
Jugendinstitut München 

Dr. Thomas Meysen  
SOCLES – International 
Centre for Socio-Legal 
Studies 



Modellprojekt „Gute 
Kinderschutzverfahren“ 

1) Erstellung einer interdisziplinären Online-Fortbildung bestehend auf zwei 
Teilen 

a) Basiscurriculum für alle interessierten Fachkräfte 

b) Vertiefungsmodul, welches einen Standard für die Erstellung der 
Stellungnahme zum Gewaltschutz anbietet, für die Fachkräfte aus den 
Modellregionen 

2) Modellprojekt: Erprobung der Anwendung der in der Online-Fortbildung 
vermittelten Inhalte in der Praxis in ca. 6 Modellregionen 
- Regionale Fachkonferenzen 
- Qualitätsentwicklung & Qualitätssicherung für kindgerechte Justiz 

 

 

 

 

 

 



Sexueller Missbrauch  
in Institutionen  



https://journals.sagepub.com/page/sax/podcasts/index 

Sexueller Missbrauch in Institutionen 



Häufigkeit von Misshandlung durch 
Pflege- und Betreuungspersonen 

 Häufigkeit von Gewalt gegen Minderjährige durch Pflege- und 

Betreuungspersonen ist bisher kaum untersucht worden 

Bevölkerungsbasierte Befragung der deutschen Bevölkerung mit 2.437 

Teilnehmern (Witt et al., 2018 )  

 

 

 

 

 

 

• Lebenszeitprävalenz von 3,1% (♀ 4,8%, ♂ 0,8%) für sexuellen 

Kindesmissbrauch in Institutionen (Schulen, Heime, Vereine, Kliniken etc.)  

• Prävalenz von körperlicher Misshandlung in Einrichtungen: 28%, davon 16% 

durch Pflegekräfte oder anderes Personal  

 

 

 

 

 

 



Ergebnisse Witt et al. 2018 
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Sexueller Missbrauch in Institutionen 

Deutschland  

• Seit den 1990er Jahren Diskurse über 
Prävention und Entwicklung von 
Konzepten hierzu (Conen, 1995; Enders, 
1995) 

• 2002: Handbuch Sexueller Missbrauch 
durch Professionelle in Institutionen 
(Fegert & Wolff) 

International 

• 2. Weltkongress gegen die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern in Yokohama 
2001 

 

 



Auseinandersetzung mit sexuellem  
Missbrauch in der katholischen Kirche   



Konferenz wurde einberufen nach 
dem Skandal in Boston, der 
mittlerweile durch den Film 
„Spotlight“ in seiner Dimension 
weltweit wahrgenommen wurde: 
  
• 8.948 Priester angeklagt 
• 15.000 Opfer identifiziert 
• 85 % Jungs zwischen 11 und 17 

Jahren  
• Kardinal Bernard Francis Law 

wurde mit seiner Vertuschungs-
kampagne zur Symbolfigur des 
Skandals 

Boston Globe deckt  
Missbrauchsskandal auf 



Der Missbraucher sollte zu seiner Tat stehen und Verantwortung 
übernehmen, er sollte nicht versuchen Betroffene zu diskreditieren. 

Die Kirche sollte:  

- Spezifische Opferschutzprogramme (auch in kirchenrechtlichen 
Verfahren) initiieren 

- Sekundäre Viktimisierung durch administrative und kirchenrechtliche 
Verfahren vermeiden 

- Nicht über der Beschäftigung mit pädophilen Priestern und 
Entscheidungen von Amtsträgern die Betroffenenperspektive 
vergessen 

- Zur Stärkung der Betroffenenperspektive sollten z. B. unabhängige 
Ombudspersonen oder eine “Victims Advocacy Agency“ mit kirchlicher 
Finanzierung und unabhängiger Unterstützungstätigkeit eingerichtet 
werden 

 

Zentrale Forderungen bei der 
Konferenz im Vatican (Fegert, 2003) 

Wie sollte die Kirche und ein missbrauchende Priester sich 
gegenüber Betroffenen verhalten? 



Mediale Debatten um  
sexuellen Missbrauch 



2010 als Wendepunkt  



Gesellschaftliche Aufarbeitung ab 2010 

Hotline der katholischen Kirche 

Runder Tisch „Sexueller Missbrauch in 
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen 
in privaten und öffentlichen 
Einrichtungen und im familiären 
Bereich“ 



Reformpädagogik und 
sexueller Missbrauch   



Erstsendung ARD 1. Oktober 2014, 20.15 Uhr 

Odenwaldschule 



• Brachmann, Rostock 
• IPP München   

Zwei neue Untersuchungen  
zur Odenwaldschule  

FAZ, 23. Februar 2019 



Betroffene haben wesentlichen Anteil an 
der gesellschaftlichen Thematisierung  



             

  

 
   

 

 

 

  

 

 

 
 

Betroffene haben den wesentlichen Anteil daran, dass über Missbrauch in 
Institutionen gesprochen wird 

Persönliche Zeugnisse als Auslöser und  
als Beitrag zur Forschung „Citizens Science“ 

Berliner Morgenpost (2010) 

18. März 2010 
Berliner Morgenpost (2011) 



Betroffene wenden sich an die von 
der Bundesregierung eingerichtete 
Anlaufstelle  

Anlaufstelle der Bundesregierung  
ein wissenschaftliches und soziales Experiment 



Wirkung von Kampagne und Abschluss-
bericht auf das Anruferaufkommen 

Anzahl Anrufe pro Tag seit Beginn der TAL: 

Kampagnenstart 
21.09.2010 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Präsentation des 
Abschlussbericht

s 24.05.2011 



• Auch Betroffene aus Institutionen vertrauen sich der 
Anlaufstelle an und genehmigen Forschung 

 

• Berichte von 1.138 Betroffenen 

 

Durchschnittsalter: 52 Jahre 

Altersspanne: 12 – 89 Jahre 

58 % Männer, 42 % Frauen 

96 % Missbrauchsfälle aus der Vergangenheit 

91 % Fälle mit mehrfachem bis hin zu regelmäßig 
wiederkehrendem Missbrauch 
 
 

Missbrauch in Institutionen 



Relevante Institutionen 

Mehrfachnennungen  N = 1.320 Nennungen von N = 1.047 Personen  

„Als Kind wurde ich in der Gemeinde 
vom Küster missbraucht. Das hat der 
auch mit anderen Messdienern 
gemacht.“ 

„Es waren die Erzieher im privaten 
Internat, die sich uns Jungen 
rausgriffen und dann heimlich und 
brutal vergewaltigten. Keiner sprach 
darüber.“ 

„Zwischen 14 und 19 hat mein Trainer  
im Sportverein mich massiv 
missbraucht.“ 

30% 

10% 

4% 22% 

6% 

28% 

katholische Kirche 

evangelische Kirche 

sonstiger kirchlicher Kontext 

Schule / Internat 

Verein 

Heim 



• Ausnutzen und Arrangieren von Situationen, in denen die 
Täter*innen mit einem Kind allein sind 

 

  „Ich wurde im 8. und 9. Schuljahr über zwei Jahre 
hinweg von meinem Klassenlehrer missbraucht. Ich hatte 
schlechte Noten und mich dadurch unter Druck gefühlt. Das hat 
der Lehrer ausgenutzt. Er hat mich zum Fotokopieren mit ins 
Sekretariat genommen und dort zu sexuellen Handlungen 
genötigt. Immer wieder hat er mich zu sich nach Hause bestellt, 
um Rasen zu mähen oder mir Nachhilfe zu geben und sich dort an 
mir vergangen. Auf der Klassenfahrt wurde ich nachts aus dem 
Bett geholt und mit auf sein Zimmer genommen.“  

Typisches Vorgehen von Täter*innen  
in Institutionen (Ia) 



• Kirchlicher Kontext: Situationen, in denen sich jemand 
anvertraut, wie z. B. die Beichte oder andere seelsorgerische 
Situationen wie z.B. Religionsunterricht, Konfirmanden- bzw. 
Firmunterricht 

 

„1957 begann es, dass der Pfarrer mich, eine damals Achtjährige, nach 
der Messe und der Ohren-Beichte zurückhielt, die Kirchentür 
verriegelte und sich an mir verging. Die anderen Kinder warteten 
draußen auf mich. Ich verstand überhaupt nicht, was passierte und 
fühlte mich total im Stich gelassen. Das ging immer weiter, ich wurde 
zur Beichte geschickt, wollte nicht, musste aber.“ 

„Der Mix aus Bedrohung und Abhängigkeit in den Institutionen ist 
fatal." 
 

Typisches Vorgehen von Täter*innen  
in Institutionen (Ib) 



Häufiger Ort, den Täter/innen nutzen: Schlaf- und Waschräume, 
bzw. Zelte bei Ferienfreizeiten 

  „Ich wurde von zwölf bis 14 sehr häufig vom 
Jugendkaplan sexuell missbraucht. Ich war Messdiener und in der 
katholischen Jugend. Es fing bei einem Zeltlager an, wo der 
Jugendkaplan sich zu uns Jugendlichen ins Zelt legte.“  

• Strategie der Täter*innen: schleichend ein scheinbar positives 
Vertrauensverhältnis („Lieblinge“) aufbauen und mit 
Belohnungen, Vorteilen und Ähnlichem aufrecht erhalten oder 
durch Bestrafungen und Drohungen erzwingen 

  „Ich wurde als Zehnjähriger bei den Pfadfindern von 
einem Betreuer sexuell missbraucht. Ich habe es mit Liebe 
verwechselt, er brauchte mir nicht zu drohen oder so. Es ging über 
viele Jahre und ich war nicht der einzige.“ 

 

   

Typisches Vorgehen von Täter*innen  
in Institutionen (II) 



Selten Einzelfälle, fast immer mehrere Kinder betroffen, teilweise vom selben 
Täter, teilweise mehrere Täter. Missbrauch als Routine. Jeder weiß es, keiner 
handelt. 

  "Im Kloster war der sexuelle Missbrauch  durch den Direktor und 
andere Alltag. Alle Schüler wussten es auch. Von den Erwachsenen hätte es niemand 
geglaubt und niemand von uns hat darüber gesprochen. Ich konnte mich wehren, aber 
viele andere wurde vom Direktor vergewaltigt. Auch Sechsjährige!“ 

Teilweise auch Berichte von sexueller Gewalt durch gleichaltrige oder ältere 
Jugendliche 

  „Ich wurde im katholischen Kinderheim zwei Jahre lang von den 
anderen älteren Jungs in der Gruppe vergewaltigt. Die Nonnen waren im Nebenraum 
gewesen und haben nichts unternommen. In der Beichte musste ich von den 
Vergewaltigungen ganz genau erzählen, dann musste ich zur Strafe die Kirche putzen. 
Es hat keine Kontakte nach außen gegeben, so dass es keine Möglichkeit gab, 
jemandem was zu erzählen. Ich habe mich klein gefühlt, und schwach und habe Angst 
gehabt.“ 

Typisches Vorgehen von Täter*innen  
in Institutionen (III) 



Ergebnisse Auseinandersetzung mit der 
Problematik „Sexueller Kindesmissbrauch“  
zur Zeit des runden Tisches 



Dunkelfeld ist deutlich größer 
als administratives Hellfeld 



• Repräsentative 
Stichprobe aus 
Deutschland 

N=2516 Teilnehmer 

 

• Datenerhebung:  

Mai – Juli 2018 

 

• Random Route Verfahren 
(Schwedenschlüssel) 

 

Aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
zu Erfahrungen sexuellen Missbrauchs 



•Alter: 14-94 Jahre, M=48 Jahre  SD=17,6 

 

•Geschlecht: 54,5 % weiblich 

 

• 58 % leben mit einem Partner zusammen 

 

•95,9 % Deutsche Staatsangehörigkeit 

• Fragen adaptiert von Repräsentativbefragungen 
des KFN (Wetzels, 1997; Bieneck, Stadler und 
Pfeiffer, 2011) 

 

 

 

Aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
zu Erfahrungen sexuellen Missbrauchs 



NUR 
Männer  
als Täter 

Fragen: 

- 5 Fragen zu sexuellem Kindesmissbrauch 

- Berühren des Täters 

- Berührungen des Betroffenen durch den Täter 

- Penetration der Scheide oder des Afters mit einem 
Gegenstand, Finger oder der Zunge 

- Vaginale/anale Penetration mit dem Penis 

- Orale Penetration mit dem Penis 

 

 2 Fragen beziehen sich nur auf Taten durch männlich Täter  

 

Aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
zu Erfahrungen sexuellen Missbrauchs 

Frauen  
UND  

Männer  
als Täter 



Ergebnisse: Prävalenzen 
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orale Penetration

Sexueller Missbrauch gesamt 



1,43% 

0,28% 

0,12% 0,16% 0,16% 0,08% 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Prävalenz sexuellen Missbrauchs  

Ergebnisse: Prävalenzen 



Ergebnisse: Schätzung Betroffene bezogen auf 
die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren (71,48 Mio.) 
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Ergebnisse: Schätzung Betroffene bezogen auf 
die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren (71,48 Mio.) 
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Gegenüberstellung Hell- und Dunkelfeld 
„Spitze des Eisbergs“ 

Hellfeld (MHG Studie):  
3677 Betroffene 

durch 
1670 Täter ≙ 4,4% aller Kleriker (1946 – 2014) 

Dunkelfeld (Witt et al.): 
Prävalenz von 0,16% 
8 – 80 mal so groß  

ca. 114.000 Betroffene 
(95 %-KI: 28.000 – 280.0000)  



Bemerkenswert hoher Anteil an Priestern als 
Täter kriminologisch schwerer Missbrauchstaten 

14847; 0% 

39131094; 
100% 

Anteil Priester an der 
Gesamtbevölkerung 2011 

Priester Männer in der Gesamtbevölkerung

8% 

92% 

sexueller Missbrauch mit 
vaginaler/analer Penetration 

Priester andere Täter

0,035  



Sexueller Missbrauch in  

Internaten und Heimen 



Sprich mit Studie für Jugendliche in 
Internaten und Heimen veröffentlicht 2017 

• Sexuelle Viktimisierung von Jugendlichen in 
Jugendhilfeeinrichtungen 

• 322 Jugendliche (20 Heimeinrichtungen, 12 
Internate) 

• 413 Selbstberichte 

 

 



Ergebnisse Allroggen et al. 2017 
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 Gruppenunterschiede nach Einrichtungsart  (Drei Kategorien: A,  B-D,  E-G, irgendein Erlebnis) 

*** p<.001 

Situation N Jugendhilfe Internat 

Sexuelle Belästigung 310 45 31,0% 40 24,2% 

Übergriffe ohne Penetration 

 

314 81 55,5% 77 45,8% 

Penetration        *** 

 

312 55 37,9% 23 13,8% 

Irgendein Erlebnis 

 

309 89 62,2% 87 52,4% 

Ergebnisse – Eigene Betroffenheit 
Gruppenunterschiede 



Situationen (Drei Kategorien: A,  B-D,  E-G, irgendein Erlebnis)  

    

Häufigkeit in Prozent  

Ergebnisse - Eigene Täterschaft 
Zusammengefasste Kategorien 

n=36 

n=46 

n=14 

n=67 

Übergriffe ohne  
Penetration 

n=46 

23,5 

4,6 

15,4 

11,7 

0 5 10 15 20 25 

Irgendein Erlebnis 

Penetration 

 Übergriffe 

Sexuelle Belästigung 



• 5 % der Befragten erlebten schwere sexuelle Viktimisierung nachdem sie in 

die Einrichtung gekommen sind 

• Täter waren vor allem Gleichaltrige männliche Jugendliche, Betreuungs-

personen spielten eine untergeordnete Rolle 

• Jugendl., die in stationären JH-Einrichtungen leben, haben ein höheres Risiko 

sexuelle Übergriffe mit Penetration zu erleben, als Jugendl. in Internaten 

• Außerdem besteht ein hohes Risiko mehrere Formen sexueller Viktimisierung 

zu erleben 

• Opfer sexueller Aggression berichten verglichen mit Nicht-Opfern eine höhere 

Anzahl traumatischer Ereignisse in Kindheit und Jugend 

 

 

Ergebnisse Allroggen et al. 2017 



Missbrauch in den Heilberufen 



Retrospektive Repräsentativbefragung zur 
Ermittlung des Dunkelfelds im Bereich Pflege 
und Betreuung 



USUMA-Befragung zu Gewalt durch 
Pflege- und Betreuungspersonen 

• Bevölkerungsrepräsentative Umfrage im Jahr 2018 mit N=2.516  

(♀ 54,5%, ♂ 45,5%) 

Erfragt wurden erlebte sexuelle Übergriffe durch Pflegepersonen in der Kindheit 

und Jugend in folgenden Einrichtungen: 

• Kinderkliniken/Kliniken für Erwachsene 

• Psychiatrischen Kliniken  

• Kurheimen 

• Heimen für Menschen mit Behinderung 

 

 

 

 



USUMA-Befragung zu Gewalt durch 
Pflege- und Betreuungspersonen 

• 526 Personen gaben einen Aufenthalt in einer oder mehrerer dieser 

Einrichtungen in ihrer Kindheit oder Jugend an 

• 0,8% dieser Personen gaben an, sexuelle Übergriffe in solchen Institutionen 

erlebt zu haben (0,3% der Frauen und 1,4% der Männer) 

• Bei den Personen, die nur in der Kinderklinik und/oder einer psychiatrischen 

Klinik waren, sind die Zahlen mit 1,0% gesamt (0,4% der Frauen und 1,8% der 

Männer; N=408) noch höher 

 

 

 

 



Kinderschutz und Schutzkonzepte  
im Krankenhaus 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft nimmt sich zentral 
der Problematik an 

Deutsches Ärzteblatt, Heft 25, 21. Juni 2019 



Krankenhausgesellschaft bietet für alle Mitgliedskrankenhäuser 
in Deutschland zwei Online-Kurse zu institutionellen 
Schutzkonzepten kostenlos an 

Verstetigung: Online-Kurse zu 
institutionellen Schutzkonzepten 

„Wir müssen mehr 
Bewusstsein für dieses 

Thema schaffen – mit der 
flächendeckenden 

Einführung von 
Schutzkonzepten kann 

das gelingen“. 

Hauptgeschäftsführer der DKG Georg Baum empfiehlt Verankerung von 
Schutzkonzepten in den Vorgaben des G-BA zum Qualitätsmanagement 



Fehlerlernen nach aktuellen 
„Skandalfällen“ am Beispiel 

Staufen und Lüdge 



Kommissionen in Hamburg, Baden-Württemberg, 

Saarland, NRW – Untersuchungsausschüsse  

Hamburg und Saarland 

 

• Bund beschließt Errichtung eines nationalen Rats 
 erste Sitzung am 2.12.2019 



Vorschläge NRW: 
Anzeigepflicht für 
Jugendämter einführen? 

kein Aktionismus! 

Wir brauchen kontinuierliche Innovationen 
und gut erprobte Modelle 



Schuldvorwürfe in der FAZ  
im Staufener Fall 



Die Konzentration auf den Fehler als Ursache und die Schuldfrage 
fokussiert den Einzelfall und das möglicherweise schuldhafte 
Versagen einzelner Personen. Damit bestehen kaum Chancen 
der Verallgemeinerung, vielmehr werden eklatante oder 
empörende Details des Einzelfalls diskutiert. Was im schlimmsten 
Fall zu der Schlussfolgerung führt: „so etwas könnte bei uns 
nicht passieren“.  

Die fachliche Frage für eine Kommission ist die Frage nach den 
generellen Lehren für die Organisation des Kinderschutzes. 

Im Gegensatz zum Strafrecht, Disziplinarrecht oder 
einem Untersuchungsausschuss geht es beim Lernen  
aus Fehlern nicht um die Schuldfrage… 



Können wir aus Fehlern lernen? 

Wer ist schuld? 

Was ermöglicht den Fehler? 



Es geht darum die grundlegenden 
Prinzipien zu erkennen 



Sonst wiederholen sich Fehler selbst in 
Bereichen wo man sich meilenweit vom 
Eselkarren entfernt fühlt 



•Aus Fehlern lernen setzt eine Bereitschaft voraus, 
Beinahefehler und Probleme selbstkritisch zu 
analysieren vs. Wagenburg-Mentalität  

•Offensiver Umgang mit prekären 
Entscheidungssituationen. 

•Dokumentation von Güterabwägungen in der Fallarbeit. 

•Kultur des Vertrauens und der Offenheit vs. Kultur des 
Misstrauens, der Inspektion und der Kontrolle und des 
Versuchs der Kompensation mangelnder Fachlichkeit 
und mangelnder personeller Ausstattung durch 
Dienstanweisungen und Anleitungen. 

Fehlerkultur 



Expertise für die Bundesregierung (2008) und  
das Nationale Zentrum Frühe Hilfen 



Mütter als Täterinnen 



• 1989: Begriff der „Mittäterschaft“ (Thürmer-Rohr, 1989): Frauen als aktiv 
Mitwirkende, nicht mehr als passive Opfer eines Gesellschaftssystems 

• 1990er: vermehrter Blick auf Frauen als Täterinnen (vgl. Kavemann, 1995) 

• 1993: erste Fachtagung für Frauen zu dem Thema (Kavemann, 1994) 

• 2001: Qualitative Studien, in denen bei Disclosure Bagatellisierung und 
Unglaube vonseiten des professionellen Hilfesystems beschrieben wird 
(Denov, 2001, 2003, 2004) 

• 2008: Fokus auf Mütter als Täterinnen: Interviewstudie, bei der eine 
Tochter beschreibt, dass Missbrauch durch die Mutter besonders 
manipulativ ist, „it is under the banner of love and nurture, which it isn‘t“ 
(Peter, 2008, S. 1046) 

• „Friendly mother illusion“ 

 

Frauen und Mütter als Täterinnen 

Frauen und Mädchen als Opfer und Täterinnen von sexuellem 
Missbrauch  



• Hellfeld (PKS, 2017) 

• Sexueller 
Kindesmissbrauch 
durch Frauen 
(§§176, 176a, 176b 
StGB): 4,2% (N = 
371) 

 

Prävalenzen von Täterinnen 
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PKS 2017 - Zeitreihen 

Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger § 180 StGB

Sexueller Missbrauch von Jugendlichen § 182 StGB

sexueller Missbrauch von Kindern §§ 176 StGB

Frauen und Mütter als Täterinnen 



• Dunkelfeld 

• 4% der hands-on Taten und 9% „anderer“ Arten sexuellen 
Missbrauchs (Stadler et al., 2012)  

 

• 10% der hands-on Taten durch Täterinnen (Gerke et al., in press) 

 

• Repräsentativumfrage 2019 (Bericht der Kommission Kinderschutz):  

• Prävalenz für sexuellen Kindesmissbrauch 6,6%  

• Anteil von Täterinnen im einstelligen Bereich (6,6%) 

 

Ein Großteil der durch eine weibliche Täterin Betroffenen 
berichtet Missbrauch durch die eigene Mutter (Denov, 2003) 

Prävalenzen von Täterinnen 

Frauen und Mütter als Täterinnen 



Prävalenzen von Frauen als Täterinnen 

Frauen und Mütter als Täterinnen 



Prävalenzen von Müttern als Täterinnen 

Frauen und Mütter als Täterinnen 



• Innerhalb der Gruppe der alleinhandelnden oder beteiligten 

Täterinnen machte die leibliche Mutter einen größeren Anteil 

aus als der leibliche Vater in der Gruppe der Täter 

• Unter den Bystandern, d. h. den Mitwissenden, die keine Hilfe 

geleistet und weggeschaut haben, wurde die leibliche Mutter 

am häufigsten genannt. 

(Bericht der Kommission Kinderschutz) 

Frauen und Mütter als Täterinnen 



Trotz der kleinen relativen Zahl Betroffener von weiblichen 

Täterinnen, geht es um eine große absolute Zahl:  

Wären wirklich lediglich 10% aller Betroffenen sexuellen 

Kindesmissbrauchs Opfer einer weiblichen Täterin, hätten 

aktuell über eine halbe Millionen Menschen in Deutschland 

eine solche Tat erfahren. 

(Destatis, 2018; Witt et al., 2017) 

 

Frauen und Mütter als Täterinnen 



Öffentliche Stellungnahme zum Fall Staufen: 

Alexander Riedel, Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe bei der 
Pressekonferenz am 07.09.2018: 

 

„Ausgegangen wurde von einer gewissermaßen geminderten Stufe, nämlich einer 
Gefährdung des Kindeswohls. Bei einer Gefährdung des Kindeswohls ist nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, immer nach dem mildesten Mittel des 
Eingriffs zu suchen, wodurch das Kind geschützt werden kann. Und dabei, dass 
würde ich mir jetzt zutrauen sozusagen, ist ein Abstellen auf die Mutterliebe 
einer Mutter gegenüber ihrem Kind ein relativ naheliegender Gedanke. Es 
lagen ja auch keine Erkenntnisse vor, dass die Mutter in diesem Fall der 
größte Feind des eigenen Kindes ist.“ 

 

 Mutteridealisierung als fachliches Problem 

Mütter als Täterinnen / Mittäterinnen 



Pflegekinder als vulnerable 
Population ähnlich wie Heimkinder 



APP FosterCare – die erste App nur für 
Pflegekinder! 

APP Fostercare  

Ab jetzt online  
im Google Playstore und im Apple –Store (iOS) 

verfügbar! 



App Fostercare –  

„Deine Rechte!“ 

Kinder- und 
Jugendrechte für 

Pflegekinder  



App Fostercare – Kinder – und 
Jugendrechte 

Aufbau der Rubrik „Deine Rechte“ in verschiedene Themenbereiche 
(Rückgriff auf 54 Artikel der UN-Kinderrechtskonvention):  

erstellt von Lea Autenrieth 





Kirsten Scheiwe, Margarete 
Schuler‐Harms, Sabine Walper, Jörg M. 
Fegert 

 

Wissenschaftlicher Beirat für 
Familienfragen beim Bundesministerium 
für  
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

BMFSFJ –  
Gutachten Pflegefamilien 

Pflegefamilien als soziale Familien, ihre rechtliche 
Anerkennung und aktuelle Herausforderungen 



Digitalisierung, Darknet –  

Vernetzung der Täter  

(Lüdge, Staufen und vor allem 
Bergisch Gladbach) 



• Die letzten Missbrauchsskandale Staufen, Lüdge, Bergisch 

Gladbach machen deutlich, dass Strafverfolgung nicht nur in 

einer regionalen Dimension erfolgen kann 

• Bundes- und weltweite Netze von Pädokriminellen 

• Ermittlungsstrategie muss sich flexibler Netzwerkstrategie der 

Täter anpassen z. B. Nutzung von WhatsApp etc. – Denken 

mindestens in europaweiten Kategorien 

• Änderungen Vorratsdatenspeicherung? 

Auswirkungen der Digitalisierung 



Bundespressekonferenz am 5.6. 2018 



Kriminalstatistik Dunkelfeldforschung 
Zunahme der Internetkriminalität   



• Immenser Anstieg sog. „Kinderpornographischer  Inhalte“ im Netz 

• Meiste Hinweise kommen derzeit in Deutschland von den US Behörden 
und aus Australien, Neuseeland und Kanada  Debatte gezielte 
Vorratsdatenspeicherung? (Münch, BKA) 

• Sexting  wenn 15 Jähriger Nacktfotos oder Nacktvideos (zum Teil sehr 
explizite Inhalte), die er mit seiner 13 jährigen Freundin erstellt hat ins 
Netz stellt, ist das „Verbreitung und Herstellung von 
Kinderpornographie“ - Ist Strafverfolgung hier der geeignete Ansatz ? 
(Rörig, UBSKM) 

• Blossstellung und Beschämung bei den Betroffenen kann zu massiven 
suizidalen Krisen führen: Präventiv gezielte Medienpädagogik; 
Frühinterventionen für Betroffene (Fegert, Uni Ulm) 

Gewaltdarstellungen im Netz; Sexting 



Fazit 



 

Es gibt viel zu tun für den neuen Nationalen Rat  

 

Gründung des Nationalen Rates, 02.12.2019 



• Gewaltfrei aufwachsen: ein Nachhaltigkeitsziel (SDG 16.2) 

• Forderung: Prävalenz- und Wirkungs-Monitoring als staatliche 
Daueraufgabe 

• Forschungsinitiative zu Schnittstellen zwischen 
Tatsachenwissenschaften und Recht dringend erforderlich, einige 
Modelle wie Childhood-Häuser müssen evaluiert werden, reichen 
nicht aus in der Fläche (vgl. Art. 25 Istanbul-Konvention: 
Krisenzentren zur Unterstützung von Opfern sexueller Gewalt) 

• Internetkriminalität erfordert neue Zugänge erneute Diskussion 
der widersprechenden Empfehlungen der AG des Runden Tisches 

• Soziales Entschädigungsrecht (flächendeckende Einführung 
qualifizierter Traumaambulanzen ab 01.01.2021) 

• Forderung Ausbildungsinitiative  

Statement Fegert 
Auftaktsitzung Nationaler Rat 



Komplexe Verfahrenszugänge für betroffene Kinder 
und Sorgeberechtigte und leider auch für viele 
Fachkräfte kaum zu durchschauen 

Bei Tätern in 
Institutionen AG 2- 
Empfehlung immer 

Strafanzeige 



Fazit 

• Die Bekämpfung von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und 

sexuellem Missbrauch ist eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben 

• Anerkennung der Dimension 

• Wahrnehmung verbessern; kindgerechtes Handeln in Institutionen  

• Aus Fehlern lernen 

• Internetkriminalität und weltweite Vernetzung als große Herausforderung 

• Widersprechende Empfehlungen AG 1 und AG 2 des Runden Tisches 

erfordern neue Debatte 

 
„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange 

es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“ 

Albert Einstein (*1879 in Ulm) 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Prof. Dr. Jörg M. Fegert 

Ärztlicher Direktor der Klinik für  
Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie 

des Universitätsklinikums Ulm 
joerg.fegert@uniklinik-ulm.de  


